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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gebäudedach, 
vorzugsweise in flacher oder flachgeneigter Ausge-
staltung, bestehend aus einer Dachunterkonstrukti-
on, insbesondere aus Profilblechen, und einer darauf 
angeordneten Wärmedämmschicht aus zumindest 
einem trittfesten Mineralfaserdämmstoffelement so-
wie zumindest einer Vorrichtung zur Befestigung des 
Mineralfaserdämmstoffelementes an der Dachunter-
konstruktion, wobei das Mineralfaserdämmstoffele-
ment zwei im wesentlichen parallel verlaufende und 
im Abstand zueinander angeordnete große Oberflä-
chen aufweist. Des Weiteren betrifft die Erfindung ei-
nen Dämmschichtaufbau für ein insbesondere fla-
ches oder flach geneigtes Gebäudedach bestehend 
aus einer Dachunterkonstruktion, insbesondere aus 
Profilblechen, und zumindest einer Vorrichtung zur 
Befestigung zumindest eines trittfesten Mineralfaser-
dämmstoffelementes an der Dachunterkonstruktion, 
wobei das Mineralfaserdämmstoffelement zwei im 
wesentlichen parallel verlaufende und im Abstand 
zueinander angeordnete große Oberflächen auf-
weist. Schließlich betrifft die Erfindung ein Mineralfa-
serdämmstoffelement für flache oder flach geneigte 
Dächer aus einer mäandrierend ausgebildeten Mine-
ralfaserbahn, die mehrere parallel zueinander verlau-
fende Stege aufweist, wobei sich die Stege und de-
ren Mineralfasern im wesentlichen rechtwinklig zu 
den großen Oberflächen erstrecken und dass zumin-
dest im Bereich einer großen Oberfläche benachbar-
te Stege über Umlenkungsbereiche miteinander ver-
bunden sind.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind leichte wär-
megedämmte Flachdachkonstruktionen bekannt, die 
häufig den oberen Abschluss eines Gebäudes, wie 
beispielsweise einer Fertigungs- und/oder einer La-
gerhalle, einer Versammlungsstätte oder dergleichen 
bilden und eine tragende Dachschale aufweisen, die 
beispielsweise aus profilierten Stahlblechen zusam-
mengesetzt ist oder aus Schalen aus Ortbeton, Holz- 
und Holzwerkstoffen, Beton- oder Leichtbeton-Ele-
menten besteht. Um einen sicheren Ablauf von Nie-
derschlägen von der Flachdachkonstruktion zu errei-
chen, wird die Dachschale, insbesondere die profi-
lierten Stahlbleche unter Berücksichtigung des 
Durchhangs der leicht verformbaren Dachschale mit 
einem ausreichenden Gefälle auf einer entsprechend 
ausgelegten Unterkonstruktion befestigt. Die Stahl-
bleche weisen eine Profilierung auf, die in Gefäl-
le-Richtung, also in Richtung First-Traufe oder auch 
quer dazu gelegt wird.

[0003] Um eine Wasserdampfdiffusion aus dem Ge-
bäudeinneren in die Flachdachkonstruktion zu ver-
mindern und einen Luftaustausch über die Flach-
dachkonstruktion sicher zu verhindern, wird oberhalb 

der tragenden Dachschale eine Luftdichtheitsschicht 
angeordnet, die zumeist aus relativ dünnen Kunst-
stoff- oder Kunststoff-Metall-Verbundfolien besteht, 
die lose verlegt oder bei einer hier beispielhaft vorge-
stellten Flachdachkonstruktion auf Obergurten der 
profilierten Stahlbleche aufgeklebt werden. Ganz we-
sentlich ist hierbei eine dauerhaft luftdichte Verbin-
dung der Luftdichtheitsschicht mit angrenzenden 
Bauteilen oder im Bereich von Durchdringungen.

[0004] Auf der Luftdichtheitsschicht ist eine Wärme-
dämmschicht angeordnet, die beispielsweise aus 
großformatigen nicht brennbaren Steinwolle-Dämm-
stoffelementen mit einem Schmelzpunkt von 1.000°C 
nach DIN 4102 Teil 17 besteht. Diese Dämmstoffele-
mente müssen die für den Anwendungstyp WD nach 
DIN 18165-1 bzw. das Anwendungsgebiet DAD-dm 
nach DIN V 4108-10 erforderlichen Festigkeitswerte 
aufweisen und beispielsweise eine Druckspannung ≥
40 kPa, eine Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebe-
ne ≥ 7,5 kPa sowie eine Punktbelastbarkeit bei 5 mm 
Stauchung ≥ 500 N haben. Bei der Erstellung eines 
Gebäudedachs müssen die Dämmstoffelemente er-
gänzend ausreichend trittfest sein, um durch Schritt-
bewegungen ausgelöste dynamische Scherkräfte 
aufnehmen zu können.

[0005] Steinwolle-Dämmstoffelemente bestehen 
aus mit Bindemitteln gebundenen Mineralfasern, wo-
bei der Anteil an Bindemittel durch die Anforderungen 
an eine Nichtbrennbarkeit derartiger Dämmstoffele-
mente begrenzt ist. Um die voranstehend genannten 
Festigkeitswerte erreichen zu können, ist daher ein 
ausreichend großer Faseranteil erforderlich, dass 
heißt die Rohdichten von aus den Dämmstoffelemen-
ten gebildeten Dämmstoffplatten betragen üblicher-
weise mehr als ca. 120 kg/m3, wobei zusätzlich die 
einzelnen Mineralfasern in eine möglichst steile La-
gerung zu den großen Oberflächen derartiger 
Dämmstoffplatten gebracht werden.

[0006] Um die Mineralfasern in einer entsprechen-
den Orientierung, dass heißt einer möglichst steilen 
Lagerung zu den großen Oberflächen anzuordnen, 
wird eine mit Binde- und Zusatzmitteln imprägnierte 
Mineralfaserbahn einer intensiven Verfaltung unter-
zogen. Als Bindemittel werden Gemische von duro-
plastisch aushärtenden Phenol-, Formaldehyd- 
und/oder Harnstoffharzen verwendet, die unter ande-
rem geringe Anteile an haftvermittelnden Silanen ent-
halten. Die Bindemittelmengen sind auf weniger als 
12 Masse-% begrenzt, um den Charakter eines nicht 
brennbaren Dämmstoffs zu erhalten. In der Regel 
werden Dämmstoffe aus Mineralfasern mit einem 
Bindemittelgehalt von maximal 4,5 Masse-% herge-
stellt. Als Zusatzmittel sind hydrophobierend wirken-
de Mineralöle, Silikonöle und -harze und/oder orga-
nisch modifizierte Silane vorgesehen. Diese Zusatz-
mittel vermitteln auch eine leichte Haftung der Mine-
ralfasern aneinander, verringern somit die Freiset-
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zung von feinen Bestandteilen und Mineralfaser-
bruchstücken des Dämmstoffs, gelten aber nicht als 
Bindemittel im eigentlichen Sinn.

[0007] Die Herstellung von Mineralfaserdämmele-
menten erfolgt aus auf einer Fördereinrichtung abge-
legten Mineralfasern, die aus einer Schmelze zerfa-
sert werden. Die auf die Fördereinrichtung abgeleg-
ten Mineralfasern sind hierbei im Wesentlichen paral-
lel zu den großen Oberflächen der als Primärvlies be-
zeichneten Mineralfasernbahn ausgerichtet. Das Pri-
märvlies wird anschließend aufgefaltet und als Se-
kundärvlies einer intensiven Stauchung in Förder-
richtung und/oder rechtwinklig zu den großen Ober-
flächen des Sekundärvlieses unterzogen. Die hierbei 
erzielte Struktur des Sekundärvlieses wird anschlie-
ßend durch Aushärtung bzw. Verfestigung des Binde-
mittels in einem Härteofen fixiert. Durch die Stau-
chung in nur zwei Richtungen bleiben die Mineralfa-
sern quer zur Förderrichtung überwiegend in horizon-
taler Lagerung. Diese Orientierung der Mineralfasern 
führt dazu, dass die Biegezugfestigkeit in dieser 
Richtung im Wesentlichen dreimal so hoch ist, wie in 
Förder- und/oder Verfaltungsrichtung. Die relative 
Verformbarkeit, dass heißt auch die geringere 
Schubfestigkeit in dieser Richtung geht einher mit ei-
ner höheren Spaltfähigkeit des Sekundärvlieses. 
Nach diesem Sekundärvlies werden einzelne Ab-
schnitte als Dämmstoffplatten abgetrennt. Diese 
Dämmstoffplatten werden normalerweise in einer auf 
die Transportmittel abgestimmten Breite von übli-
cherweise 1,2 m abgetrennt, wobei die Länge der 
Dämmstoffplatten mit der Breite der Sekundärfaser-
bahn von beispielsweise 2 m übereinstimmt. Um die 
hohe Biegezugfestigkeit in Längsrichtung auszunut-
zen, werden die Dämmstoffplatten generell quer zur 
Profilrichtung der Stahlbleche verlegt.

[0008] Um die hohe Biegezugfestigkeit der Wärme-
dämmplatten in Produktions-Querrichtung auszunut-
zen, werden sie entsprechend ihrer Breite von der 
endlosen Dämmstoffbahn abgetrennt und anschlie-
ßend quer zu der Profilrichtung der Tragschalen-Ble-
che verlegt. Die Stauchungen der Faserbahn erfol-
gen durch auf die beiden großen Oberflächen einwir-
kenden Druck- und Scherkräfte. Die Fixierung der 
endgültigen Struktur erfolgt durch die Verfestigung 
des Bindemittels, wozu die Faserbahn in einem Här-
teofen zwischen zwei übereinander angeordneten 
Fördereinrichtungen geführt wird. Durch deren Wir-
kungen werden die Fasern in beiden großen Oberflä-
chen und den unmittelbar darunter liegenden Schich-
ten parallel oder flach zu den großen Oberflächen 
ausgerichtet. Die auf den großen Oberflächen vor-
handenen Erhebungen, die darauf zurückzuführen 
sind, dass die Fasern in die Öffnungen der Druckbän-
der des Härteofens gepresst worden sind, spielen 
hierbei keine Rolle. Die Oberflächen dieser Dämm-
platten sind nunmehr begrenzt trittfest. Eine deutliche 
Erhöhung des Widerstands der Oberfläche, insbe-

sondere der oben liegenden und somit begangenen 
Oberfläche besteht darin, die Faserbahn vor der Ver-
festigung des Bindemittels horizontal aufzuteilen. Die 
obere Schicht wird hierbei hoch verdichtet und mit 
der inzwischen durch Stauchungen in sich verfalteten 
Faserbahn wieder vereinigt. Die dadurch entstehen-
den Wärmedämmplatten weisen somit ca. 10 bis ca. 
25 mm dicke, auf ca. 180 bis ca. 210 kg/m3 verdich-
tete Oberflächen auf, während der Hauptteil der 
Dämmplatte Rohdichten von mindestens 120, vor-
zugsweise > 130 kg/m3 aufweist. Die Lage der Fa-
sern in den Oberflächen und oberflächennahen 
Schichten, deren Verdichtung und die Verfaltung der 
darunter liegenden Fasermassen, führen zu hohen 
Druckfestigkeiten und einer im Hinblick auf die Befes-
tigung flexibler Dachabdichtungen mittels Schrauben 
und Druckplatten zu hohen Punktbelastbarkeiten, 
was auch in den Schriften der Hersteller besonders 
herausgestellt wird.

[0009] In diese Oberflächen können nun langgezo-
gene Schneiden, beispielsweise U-förmige Schienen 
aus dünnen Blechen nicht oder nur wenig hineinge-
drückt werden. Obwohl gerade dünne Bleche eine 
größere Schneidwirkung in der Fasermasse haben, 
kommt es hier eher zu einem Abknicken der Schen-
kel der Schienen, als dass die Fasermasse in der er-
forderlichen Weise aufgespalten wird.

[0010] Die steile Lagerung der Mineralfasern führt 
zu einer hohen Druckfestigkeit bzw. Punktbelastbar-
keit der aus der Mineralfaserbahn hergestellten 
Dämmstoffplatten auf einem ebenen Untergrund. Da 
aber Punktbelastungen über den Untergurten der 
profilierten Stahlbleche zu erheblichen Scherbean-
spruchungen in der Dämmstoffplatte führen, kann es 
gerade wegen der Orientierung der Mineralfasern zu 
Beschädigungen der Dämmstoffschicht bis hin zum 
Durchbrechen der einzelnen Dämmstoffplatten füh-
ren. Die relativ schweren und elastisch-federnden Mi-
neralwolle-Dämmstoffplatten führen aufgrund ihres 
Eigengewichts zwar zu einer zusätzlichen, wenn 
auch gleichmäßigen Verformung und damit letzten 
Endes zu einer ebenen Oberfläche der Wärme-
dämmschicht, gleichzeitig aber dämpfen die Mineral-
wolle-Dämmstoffplatten die durch Windbelastungen 
ausgelösten Schwingungen der Dachschale deutlich.

[0011] Oberhalb der Wärmedämmschicht ist die ei-
gentliche Abdichtung der Flachdachkonstruktion an-
geordnet, die häufig aus Bahnen aus Kunststoffen 
oder Elastomeren bzw. aufgeklebten Bitumenbahnen 
besteht. Diese Bahnen sind in der Regel 1 m oder 1,2 
m breit und werden im Randbereich mit Hilfe von 
Schrauben durch die Wärmedämm- und die Luft-
dichtheitsschicht hindurch mit der tragenden Dach-
schale verbunden. Besteht die Dachschale aus den 
voranstehend beschriebenen profilierten Stahlble-
chen erfolgt die Verbindung der Bahnen grundsätz-
lich im Bereich der Obergurte der Stahlbleche, dass 
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heißt in den an der Wärmedämm- bzw. der Luftdicht-
heitsschicht anliegenden Bereichen der Stahlbleche. 
Hierzu werden Bohrschrauben verwendet, deren 
Spitzen als Bohrer ausgebildet sind und deren durch-
schnittliche Auszugswerte generell von der Blech-
stärke und der Form des Gewindes bzw. eines aufge-
formten Blechwulstes abhängig ist und im Durch-
schnitt bei 0,2 kN liegen.

[0012] Die Bohrschrauben weisen unterhalb eines 
Kopfes ein zweites Gewinde auf. Die materialgerech-
te Anpressung an die Luftdichtheitsschicht und die 
Wärmedämmschicht erfolgt zumeist durch längliche, 
in sich ausgesteifte Metallplatte mit abgerundeten 
Schmalseiten, die Abmessungen von beispielsweise 
40 mm × 82 mm aufweisen. Zur Durchführung einer 
Bohrschraube weist die Metallplatte eine zentrale 
Bohrung auf, wobei die Metallplatte im Bereich der 
Bohrung derart ausgebildet ist, dass der Kopf der 
Bohrschraube versenkt in der Platte angeordnet ist.

[0013] Neben dem bereits voranstehend erwähnten 
zweiten Gewinde der Bohrschraube unterhalb ihres 
Kopfes weist die Bohrschraube ein erstes oberes Ge-
winde auf, welches ein Durchtreten des Kopfes durch 
die Dachabdichtung, nämlich der auf der Wärme-
dämmschicht angeordneten Bahnen verhindert. Die 
Schrauben werden randseitig der Bahnen in Reihen 
angeordnet, so dass eine nächste Bahn der Dachab-
dichtung über die Schrauben hinweggeführt und im 
Randbereich mit der bereits mechanisch befestigten 
Bahn durch Kleben oder Verschweißen verbunden 
wird. Durch eine Überlappung benachbarter Bahnen 
der Dachabdichtung werden die Schrauben abge-
deckt.

[0014] Flachdachkonstruktionen der voranstehend 
beschriebenen Ausgestaltung weisen in ihren Rand- 
und Eckbereichen höhere Windsoglasten auf, so 
dass die Abstände zwischen den Reihen der Schrau-
ben deutlich verringert und die Anzahl der Schrauben 
auf 8 bzw. 12 Stück pro m2 angehoben werden muss. 
Die Schrauben sind aufgegurtet, so dass das Setzen 
mit Hilfe von leistungsfähigen motorgetriebenen 
Schraubern erfolgen kann. Diese Vorgehensweise 
hat die Verwendung von an sich üblichen drucküber-
tragenden Schienen mit entsprechenden Bohrungen 
für die Schrauben weitgehend in den Hintergrund ge-
drängt.

[0015] Die Widerstandsfähigkeit der Befestigung 
der Wärmedämmschicht ist in starkem Maße durch 
die Festigkeit der Dämmstoffelemente bestimmt. Die-
se Festigkeit der Dämmstoffelemente ist nicht kon-
stant, sondern fällt unter Einwirkungen von Druck, 
Zug, Feuchte, Temperatur und Zeit ab, so dass sich 
mit der Zeit eine gegenüber dem Ausgangsniveau 
geringere Festigkeit einstellt. Bei hohen anfänglichen 
Festigkeitswerten wird daher versucht, diese Festig-
keitsverminderung zumindest teilweise zu kompen-

sieren. Zu diesem Zweck werden hohe Vorspannun-
gen gewählt, indem die Bohrschrauben mit einem ho-
hen Anzugsmoment angezogen werden, so dass die 
druckausgleichenden Metallplatten auch bei Dämm-
stoffelementen mit hoher Festigkeit in die Dämmstoff-
elemente hineingezogen werden. Hierdurch bilden 
sich in der Folge unerwünschte Wasseransammlun-
gen und Schmutzablagerungen an diesen Stellen auf 
der Dachabdichtung aus. Um diesen Effekt zu ver-
meiden, werden Dämmstoffplatten aus Mineralfasern 
verwendet, die eine ca. 15 bis ca. 25 mm dicke, auf 
zumeist 180 bis 220 kg/m3 verdichtete Oberflächen-
schicht aufweisen und deshalb vergleichsweise hohe 
Punktbelastungen ermöglichen. Dennoch führt die 
Vielzahl der in eine derartige Flachdachkonstruktion 
eingebauten Metallteile, insbesondere die vielen 
Bohrschrauben auch bei höheren, den gestiegenen 
Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz an-
gepassten Dämmschichtdicken zu größeren Wärme-
verlusten, da die Bohrschrauben selbst bei der voran-
stehend dargestellten Anordnung Wärmebrücken 
ausbilden.

[0016] Aus dem Stand der Technik sind ferner ge-
neigte Dachkonstruktionen bekannt, die oftmals mit 
Blechen aus beispielsweise Aluminium, Kupfer, Ti-
tanzink, feuerverzinktem Stahl, austenitischen Stäh-
len, Blei oder dergleichen eingedeckt sind. Die ein-
zelnen Deckelemente werden Schare genannte und 
aus Bändern und Blechtafeln geformt. Hierbei wer-
den Falz- und Leistendächer unterschieden. Bei 
Falzdächern erfolgt die Verbindung der einzelnen 
Schare untereinander zumeist in Form von einfachen 
oder doppelten Stehfalzen bzw. Winkelfalzen. Die 
Befestigung der Schare erfolgt durch Hafte. Es wer-
den Fix- und Schiebe- oder Gleithafte ausgebildet, 
wobei letztere thermisch bedingte Längsbewegun-
gen der Schare ermöglichen sollen. Die Hafte beste-
hen aus schmalen Blechstreifen und werden aus ge-
eigneten Werkstoffen mit vorgeschriebenen Mindest-
dicken ≥ 0,4 mm bei Edelstahl, ≥ 0,6 mm bei verzink-
tem Stahlblech und ≥ 0,7 mm bei Titanzink bzw. ≥ 0,8 
mm bei Aluminium hergestellt. Die Schiebehafte wei-
sen entweder Langlöcher oder ein entsprechend be-
wegliches Oberteil auf, um eine Bewegung der Scha-
re relativ zur Hafte zu ermöglichen.

[0017] Für die Befestigung der Schare sind Halter 
vorgesehen, die ein entsprechend ausgebildetes 
Kopfteil aufweisen. Ein Beispiel eines derartigen Hal-
ters ist in der DE DE 297 12 794 U1 beschrieben. Die-
ser vorbekannte Halter besteht aus einem Kopfteil 
zum Tragen der Schare und einem Fußteil zur Kupp-
lung des Halters mit einer Stützkonstruktion. Zwi-
schen dem Kopfteil und dem Fußteil ist ein Verbin-
dungsrücken vorgesehen. Das Fußteil ist in einem 
Stützelement angeordnet, welches beweglich mit 
dem Fußteil gekuppelt ist. Das Fußteil kann platten-
förmig oder im Querschnitt rund ausgebildet sein, wo-
bei das Stützelement eine hierzu korrespondierende 
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Formgebung aufweist.

[0018] Die Haften und Halter sind in einer Falzver-
bindung zwischen benachbarter Scharren eingebun-
den und bei einer schweißenden Verbindung mit den 
Scharren verschweißt. Die Halter werden beispiels-
weise mittels Senkkopfschrauben mit dem Unter-
grund verbunden.

[0019] Breite und Länge der Scharren, Werkstoffdi-
cken, Anzahl und Abstand der Haften sind beispiels-
weise in DIN 18339 festgelegt. Normgemäß Schar-
renbreiten von Scharren sind 520, 620, 720 und 920 
mm. Für die Befestigung von Scharren mit Klemm-
falz-Verbindungen bestehen die Haften zum Teil aus 
stranggezogenen massiven Metallkörpern mit abge-
rundeten Köpfen. Die Anzahl und der Abstand der 
Haften voneinander sind abhängig von der Scharren-
breite, -länge, der Gebäudehöhe, der Lage innerhalb 
der Dachfläche und betragen ≤ 500 mm bis 210 mm 
bis ca. 4 bis 8 Stück pro m2. Die Haften weisen zu-
meist eine konstante Länge auf, so dass Durchbie-
gungen der tragenden Dachschale auf die Einde-
ckung übertragen werden.

[0020] Bei geneigten Dachkonstruktionen ist eben-
falls eine dampfbremsende Luftdichtheitsschicht vor-
gesehen, auf der die Wärmedämmschicht angeord-
net ist, die beispielsweise aus rollbaren leichten Mi-
neralwolle-Dämmfilzen besteht. Die einzelnen Lagen 
der Mineralwolle-Dämmfilze sind, soweit es die Fuß-
punkte der Hafte und diese selbst zulassen, weitge-
hend dicht gestoßen. Derartige Mineralwolle-Dämm-
filze sind sehr kompressibel, so dass sie im gewickel-
ten Zustand in Bezug auf ihre jeweilige Dicke um ca. 
40 bis ca. 70 % verdichtet werden können. In der Re-
gel werden derartige Mineralwolle-Dämmfilze mit ei-
ner Überdicke verlegt, um ein vollflächiges Aufliegen 
der Schar zu gewährleisten, wodurch die Schalldäm-
mung wesentlich verbessert wird.

[0021] Auf der Wärmedämmschicht kann zur 
Dämpfung von durch Niederschlägen verursachten 
akustischen Beeinträchtigung, zur Kondensatablei-
tung und zur Reduzierung der Korrosionsgefahr der 
verarbeitenden Metallteile eine Trennschicht vorge-
sehen sein, die aus in sich verwirbelten Kunststofffa-
sern auf einem wasserdampfdurchlässigen, jedoch 
wasserabweisenden Kunststoff-Wirrfaservlies aufge-
legt ist. Eine derartige Dachkonstruktion weist jedoch 
erhebliche Nachteile auf, da die in großer Zahl ver-
wendeten Hafte massive Wärmebrücken darstellen. 
Deren wärmeleitende Wirkung kann nur dadurch ver-
mindert werden, dass sie auf weniger wärmeleiten-
den Schichten oder auf Hohlkörpern aus Kunst- oder 
Mineralfaserstoffen aufgestellt werden.

[0022] Aus der EP 1 445 395 A1 sind Profilelemente 
bekannt, die im Querschnitt im Wesentlichen U-för-
mig ausgebildet sind, so dass diese Profilelemente 

zwei Schenkel und einen die Schenkel verbindenden 
Steg aufweisen, wobei die Schenkel rechtwinklig 
zum Steg ausgerichtet sind. Zumindest ein Schenkel 
weist an seinem freien Ende eine Schneide auf, die 
es ermöglicht, den Schenkel in einfacher Weise in 
eine Dämmstoffplatte, insbesondere eine Mineralfa-
serdämmstoffplatte mit einer Rohdichte von 120 
kg/m3 einzustecken. Es kann vorgesehen sein, dass 
zu diesem Zweck eine Nut in die Dämmstoffplatte 
eingefräst ist. Ergänzend weist der Schenkel eine in 
Längsrichtung des Profilelementes verlaufenden Si-
cke auf, die es ermöglicht, die Materialstärke des 
Profilelementes auf weniger als 1,6 mm abzusenken, 
ohne dass hierdurch Festigkeitsprobleme im Bereich 
des in die Dämmstoffplatte einzusteckenden Schen-
kels hervorgerufen werden. Der Schenkel soll soweit 
in die Dämmstoffplatte eingedrückt werden, dass der 
Steg geringfügig in die Oberfläche der Dämmstoff-
platte versenkt ist, um eine ebene Oberfläche einer 
Dämmschicht auszubilden.

[0023] An einem solchen Profilelement sind Haften 
befestigt, die im Querschnitt im Wesentlichen Z-för-
mig ausgebildet sind und mit einem Schenkel auf 
dem Steg des Profilelementes aufliegen. Die Befesti-
gung der Hafte auf dem Profilelement erfolgt durch 
Verprägung an zwei Punkten, so dass eine Drehung 
der Hafte relativ zum Profilelement erschwert ist. Der-
artige Profilelemente werden im Abstand voneinan-
der und parallel zueinander verlegt, wobei die Profil-
elemente rechtwinklig zu der Längsrichtung der 
Schare ausgerichtet werden. Es besteht aber auch 
die Möglichkeit, die Profilelemente unter einem belie-
bigen Winkel zur Längsachse der Schare anzuord-
nen.

[0024] Weiterhin ist aus der DE 44 18 90 A1 eine 
Unterkonstruktion für zweischalige Dachsysteme be-
kannt, die in gleicher Weise für Eindeckungen aus 
Ziegeln, Trapezblechen, Welleternit oder ein Speng-
lerfalzdach geeignet ist. Diese Unterkonstruktion für 
ein zweischaliges Dachsystem weist eine Wärme-
dämmschicht auf, die unter Zwischenlage einer 
Dampfsperre auf den Obergurten eines unteren Tra-
pezbleches aufliegt. In die Wärmedämmschicht sind 
im Querschnitt U-förmige Profile eingesetzt, welche 
über Schrauben mit den Trapezblechen verbunden 
sind. Die Wärmedämmschicht besteht aus trittfesten 
Mineralfaserdämmplatten mit einer Rohdichte von 
120 kg/m3.

[0025] Eine weitere Dachkonstruktion sowie ein 
Verfahren zur Abdichtung eines Daches ist ferner aus 
der DE 195 49 026 A1 bekannt. Die Dachkonstruktion 
gemäß dieser Druckschrift weist im Querschnitt 
U-förmige Profilelemente auf, die über Nieten mit ei-
ner unterhalb einer Wärmedämmschicht angeordne-
ten Dachschale aus im Querschnitt trapezförmigen 
Stahlblechen verbunden werden. Die Profilelemente 
haben somit einen Steg und zwei parallel zueinander 
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ausgerichtete, am Ende des Stegs angeordnete 
Schenkel, die in die Wärmedämmschicht eindrückbar 
sind. Die Wärmedämmschicht besteht aus trittfesten 
Mineralfaserdämmplatten, die begehbar sind, ohne 
sich unter der Last des Montagepersonals wesentlich 
zu verformen. Durch die Verwendung von Nieten mit 
gegenüber Schrauben größeren Auszugswerten be-
steht die Möglichkeit, die Anzahl der Verbindungsele-
mente zwischen den Profilelementen und der Dach-
schale zu verringern, so dass auch die Anzahl mögli-
cher Wärmebrücken wesentlich verringert wird. Auf 
den außenliegenden Flächen der Profilelemente sind 
verschweiß- oder verklebbare Dachabdichtungsma-
terialien angeordnet, die mit darauf angeordneten 
Dachabdichtungsbahnen verbindbar sind.

[0026] Der wesentliche Nachteil der aus diesem 
Stand der Technik vorbekannten Profilelemente liegt 
darin, dass sich diese nicht in der angestrebten Form 
und nicht mit einer hohen Verarbeitungsgeschwindig-
keit in die als trittfest beschriebenen Mineralwol-
le-Dämmstoffplatten eindrücken lassen. Es besteht 
die Gefahr, dass die Profilelemente und/oder der 
Dämmstoffplatten beim Eindrücken in die Wärme-
dämmschicht beschädigt oder zerstört werden, so 
dass die erwartungsgemäßen Eigenschaften der ein-
zelnen Konstruktionselemente nicht erfüllt werden. 
Das Eindrücken der Profilelemente in die Wärme-
dämmschicht erfolgt in der Regel mit dem Fuß, so 
dass darüber hinaus auch die auf dem Steg angeord-
neten Dachabdichtungsmaterialien beschädigt oder 
entfernt werden können.

[0027] Um diese Nachteile zu vermeiden, ist es bei 
der praxisgerechten Ausgestaltung einer entspre-
chenden Dachkonstruktion üblich, dass vor dem Ein-
bringen der Profilelemente Nuten in die Oberfläche 
der zuvor ausgelegten Wärmedämmschicht einge-
schnitten werden. Hierzu werden spezielle Maschi-
nen verwendet, so dass die Nuten gerade und in kon-
stantem Abstand zueinander eingeschnitten werden 
können. Das Einschneiden der Nuten stellt aber eine 
zeitlich aufwendige Vorgehensweise dar und ist nur 
von gut ausgebildeten Fachleuten ausführbar.

[0028] Bei einer Breite des Stegs eines Profilele-
mentes von deutlich unter 100 mm und dementspre-
chend nahe beieinander liegenden Nuten ergibt sich 
darüber hinaus ein inselartiger Ausschnitt. Dadurch 
wird die druckverteilende Wirkung einer hoch ver-
dichtenden Oberflächenschicht der Dämmstoffele-
mente weitgehend aufgehoben. Bei quer in geneig-
ten Wärmedämmschichten eingefrästen Nuten kann 
sich das eingelegte Profilelement nur mit den tiefer 
liegenden Schenkeln an der hoch verdichteten Ober-
flächenschicht abstützen, da die Schubfestigkeit des 
durch die eingefrästen Nuten gebildeten Dämmstoff-
elements gering ist.

[0029] Schließlich ist aus der EP 0 969 160 A2 eine 

weitere Dachkonstruktion bekannt, die ein Last auf-
nehmende Unterkonstruktion, eine Eindeckung aus 
Profilen und entsprechenden Haltern und bolzenför-
mige Befestigungselemente aufweist, wobei die Hal-
ter mit der Unterkonstruktion über die Befestigungse-
lemente zugfest verbunden sind. Bei dieser Dach-
konstruktion ist ein Modulband vorgesehen, das auf 
der Unterkonstruktion aufliegt und eine mit dem Mo-
dulmaß des Profilblechs entsprechende maßhaltige 
Einteilung hat, wobei die Halter entsprechend der 
Einteilung auf das Modulband aufgesetzt sind. Bei 
diesem Gebäudedach wird das Einfräsen von Nuten 
vermieden. Es sind jedoch die Kanten des Modulban-
des geringfügig abgeknickt, wobei das Modulband 
mit den abgeknickten Bereichen in die Oberfläche 
der Dämmstoffschicht eingreift, ohne diese Dämm-
stoffschicht zu beschädigen. Das geringfügige Ein-
greifen der abgeknickten Bereiche des Modulbands 
führt dazu, dass das Modulband nach dem Anziehen 
der Befestigungselemente, nämlich der Schrauben, 
unverrückbar auf der Wärmedämmschicht angeord-
net ist.

[0030] Die Herstellung derartiger Dämmstoffele-
mente ist beispielsweise in der US 5 981 024 be-
schrieben. Die aus dieser Druckschrift vorbekannten 
Dämmstoffelemente weisen eine stegartige Anord-
nung auf. Die voranstehend beschriebene Orientie-
rung der Mineralfasern rechtwinklig zu den großen 
Oberflächen bzw. in einer steilen Lagerung hierzu 
dient in erster Linie der Erhöhung der Querzugfestig-
keit der Dämmstoffelemente rechtwinklig zu den gro-
ßen Oberflächen. Durch die stegartige Anordnung 
wird die Steifigkeit parallel zur Ausrichtung der ste-
gartigen Anordnung erhöht.

Aufgabenstellung

[0031] Ausgehend von diesem Stand der Technik 
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein verbes-
sertes Gebäudedach zu schaffen, bei dem Mineralfa-
serdämmstoffelemente als Bestandteil eines Dämm-
schichtaufbaus verwendbar sind, die in einfacher und 
kostengünstiger Weise herstell- und einbaubar sind 
und insbesondere die erforderlichen mechanischen 
Eigenschaften, wie insbesondere eine hohe Druck-
festigkeit aufweisen.

[0032] Die Lösung dieser Aufgabenstellung sieht 
bei einer erfindungsgemäßen Gebäudedach vor, 
dass das Mineralfaserdämmstoffelement aus einer 
mäandrierenden Mineralfaserbahn besteht, die meh-
rere parallel zueinander verlaufende Stege aufweist, 
wobei sich die Stege und deren Mineralfasern im we-
sentlichen rechtwinklig zu den großen Oberflächen 
erstrecken und dass zumindest im Bereich einer gro-
ßen Oberfläche benachbarte Stege über Umlen-
kungsbereiche miteinander verbunden sind.

[0033] Bei einem erfindungsgemäßen Dämm-
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schichtaufbau ist zur Lösung der Aufgabe vorgese-
hen, dass das Mineralfaserdämmstoffelement aus ei-
ner mäandrierenden Mineralfaserbahn besteht, die 
mehrere parallel zueinander verlaufende Stege auf-
weist, wobei sich die Stege und deren Mineralfasern 
im wesentlichen rechtwinklig zu den großen Oberflä-
chen erstrecken und dass zumindest im Bereich ei-
ner großen Oberfläche benachbarte Stege über Um-
lenkungsbereiche miteinander verbunden sind.

[0034] Schließlich ist bei einem erfindungsgemäßen 
Mineralfaserdämmstoffelements als Lösung der Auf-
gabenstellung vorgesehen, dass im Bereich einer 
großen Oberfläche aufgestellte Mineralfasern ange-
ordnet sind.

[0035] Weitere Merkmale und Vorteile des erfin-
dungsgemäßen Gebäudedachs, des erfindungsge-
mäßen Dämmschichtaufbaus und des erfindungsge-
mäßen Mineralfaserdämmstoffelements sowie deren 
Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprü-
chen und der nachfolgenden Beschreibung.

[0036] Mit dem erfindungsgemäßen Gebäudedach 
ist es möglich, die Wärmedämmschicht aus einem 
Mineralfaserdämmstoffelement auszubilden, wel-
ches in einfacher Weise aus einer mäandrierend ab-
gelegten Mineralfaserbahn ausgebildet ist, wobei das 
Mineralfaserdämmstoffelement mehrere parallel zu-
einander verlaufende Stege aufweist. In diesen Ste-
gen verlaufen die Mineralfasern im Wesentlichen 
rechtwinklig zu den großen Oberflächen des Mineral-
faserdämmstoffelementes. Jeweils zwischen zwei 
benachbarten Stegen ist ein Umlenkungsbereich an-
geordnet, in dem die Mineralfasern aus ihrer Ausrich-
tung rechtwinklig zu den großen Oberflächen des Mi-
neralfaserdämmstoffelementes umgelenkt sind und 
einen Verlauf schräg bis zu parallel zu den großen 
Oberflächen des Mineralfaserdämmstoffelementes 
haben. Die Ausgestaltung des Mineralfaserdämm-
stoffelementes aus Stegen mit dem voranstehend 
beschriebenen Verlauf der Mineralfasern führt zu ei-
nem überwiegend druckfesten Mineralfaserdämm-
stoffelement. Eine gewisse Kompressibilität und da-
mit Anpassbarkeit des Mineralfaserdämmstoffele-
ments an die Einbaubedingungen ist durch die Aus-
richtung der Mineralfasern in den Umlenkungsberei-
chen gegeben. Die voranstehenden Ausführungen 
treffen ebenso auf einen erfindungsgemäßen Dämm-
schichtaufbau für ein insbesondere flaches oder flach 
geneigtes Gebäudedach zu.

[0037] Nach einer Weiterbildung des erfindungsge-
mäßen Gebäudedachs ist vorgesehen, dass die 
Dachunterkonstruktion aus Trapezblechen mit paral-
lel zueinander ausgerichteten Obergurten und Unter-
gurten besteht und dass das Mineralfaserdämmstoff-
element auf zumindest zwei benachbart und im Ab-
stand zueinander angeordneten Obergurten aufliegt. 
Durch die Ausgestaltung des Mineralfaserdämm-

stoffelementes ist eine Durchtrittsicherheit auch dann 
gegeben, wenn das Mineralfaserdämmstoffelement 
im Bereich zwischen seinen Auflageflächen auf den 
Obergurten und somit oberhalb des Untergurts be-
lastet wird.

[0038] Eine Weiterbildung dieser Ausführungsform 
sieht vor, dass das Mineralfaserdämmstoffelement 
mit den Längsachsen der Stege quer zu den Längs-
achsen der Obergurte und der Untergurte auf der 
Dachunterkonstruktion angeordnet ist.

[0039] Durch diese Anordnung des Mineralfaser-
dämmstoffelementes relativ zu den Obergurten und 
den Untergurten der Dachunterkonstruktion wird die 
Stabilität des Gebäudedachs und insbesondere des 
Dämmschichtaufbaus bei Druckbelastung verbes-
sert.

[0040] Vorzugsweise ist zwischen der Dachunter-
konstruktion und dem Mineralfaserdämmstoffele-
ment eine Abdichtung, insbesondere eine Luftdicht-
heitsschicht angeordnet. Hierbei hat es sich als vor-
teilhaft erwiesen, die Abdichtung aus einer reißfesten 
Folie, beispielsweise einer Elastomer-Metallverbund-
folie, einer Elastomer-Bitumen-Metallverbundfolie, 
einer Bitumenbahn mit Metalleinlagen oder einer Me-
tallfolie auszubilden. Eine derartige Abdichtung stützt 
das Mineralfaserdämmstoffelement bzw. den Dämm-
schichtaufbau ergänzend und trägt somit dazu bei, 
dass der Dämmschichtaufbau mit hohen spezifi-
schen Drücken belastbar ist.

[0041] Alternativ oder ergänzend kann die Abdich-
tung aus auf der Dachunterkonstruktion ausgelegten 
tragfähigen Blechen bestehen. Eine weitere Alterna-
tive der Ausgestaltung der Abdichtung besteht darin, 
dass die Abdichtung aus einer Polyethylenfolie aus-
gebildet ist.

[0042] Vorzugsweise ist die Abdichtung mit der 
Dachunterkonstruktion und/oder dem Mineralfaser-
dämmstoffelement verbunden, insbesondere ver-
klebt, wobei sich ein Polyurethankleber als vorteilhaf-
ter Kleber erwiesen hat. Durch die Verbindung der 
Abdichtung mit der Dachunterkonstruktion wird die 
Druckbelastbarkeit des Dämmschichtaufbaus weiter 
verbessert, da die Abdichtung beispielsweise an den 
Obergurten der Dachunterkonstruktion fixiert und 
über dem dazwischen angeordneten Untergurt ge-
spannt ist, so dass bei der Verwendung einer reißfes-
ten Abdichtung diese Abdichtung den Dämm-
schichtaufbau, insbesondere das Mineralfaser-
dämmstoffelement unterstützt.

[0043] Bei einem weiteren Merkmal der Erfindung 
ist vorgesehen, dass das Mineralfaserdämmstoffele-
ment im Bereich seiner der Dachunterkonstruktion 
abgewandten großen Oberfläche aufgestellte Mine-
ralfasern aufweist. Das Mineralfaserdämmstoffele-
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ment wird zu diesem Zweck mit einer Bürste im Ober-
flächenbereich bearbeitet oder auf andere Weise in 
diesem Oberflächenbereich aufgerauht. Hieraus er-
gibt sich eine flexible, einer Kontur einer Dacheinde-
ckung folgende Oberfläche des Mineralfaserdämm-
stoffelementes, die einen Antidröhneffekt bewirkt und 
somit zu einer verbesserten Schalldämmwirkung bei-
trägt. Insbesondere werden hierbei die Mineralfasern 
aufgestellt, die schräg oder parallel zu der großen 
Oberfläche ausgerichtet und somit in den Umlen-
kungsbereichen angeordnet sind.

[0044] Alternativ kann vorgesehen sein, dass die in 
den Umlenkungsbereichen zwischen benachbarten 
Stegen parallel und/oder schräg zu den großen Ober-
flächen verlaufende Mineralfasern entfernt sind. Hier-
durch wird die Kompressibilität des Mineralfaser-
dämmstoffelementes reduziert, um die Oberfläche 
des Mineralfaserdämmstoffelementes beispielsweise 
mit bereiften Transportgeräten während der Erstel-
lungsphase, aber auch im Zuge von Wartungs- 
und/oder Reparaturarbeiten befahren zu können.

[0045] Weiterhin kann ergänzend vorgesehen sein, 
dass das Mineralfaserdämmstoffelement im Bereich 
seiner der Dachunterkonstruktion zugewandten gro-
ßen Oberfläche eine Kaschierung aufweist. Die Ka-
schierung kann die Abdichtung ersetzen oder ergän-
zen. Vorzugsweise ist die Kaschierung vollflächig auf 
der großen Oberfläche des Mineralfaserdämmstoffe-
lementes ausgebildet.

[0046] Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Ka-
schierung teilflächig, insbesondere streifenförmig 
auszubilden, wobei es sich als vorteilhaft erwiesen 
hat, die einzelnen Streifen der Kaschierung insbe-
sondere quer zur Längsachse der Stege verlaufend 
auf der großen Oberfläche anzuordnen, so dass die 
streifenförmige Kaschierung ergänzend zur Bruch-
steifigkeit des Mineralfaserdämmstoffelementes bei-
trägt. Eine derartige Ausgestaltung ist insbesondere 
in Verbindung mit der voranstehend beschriebenen 
Abdichtung vorteilhaft.

[0047] Die Kaschierung ist vorzugsweise zugfest 
ausgebildet, um ergänzend die Druckfestigkeit des 
Mineralfaserdämmstoffelementes zu erhöhen.

[0048] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung 
ist vorgesehen, dass die Kaschierung mit dem Mine-
ralfaserdämmstoffelement verklebt ist, wobei zwi-
schen der Kaschierung und dem Mineralfaserdämm-
stoffelement insbesondere eine Schicht eines Polyu-
rethanklebers angeordnet ist.

[0049] Alternativ hierzu kann vorgesehen sein, dass 
die Kaschierung als eine Bitumenschicht ausgebildet 
ist, die vorzugsweise mit einem Gittergewebe aus 
beispielsweise Glasfasern, Kunststofffasern 
und/oder Metallfasern armiert ist.

[0050] Anstelle einer Kaschierung aus einem flächi-
gen Gebilde kann alternativ vorgesehen sein, dass 
das Mineralfaserdämmstoffelement im Bereich sei-
ner der Dachunterkonstruktion zugewandten großen 
Oberfläche eine zwischen die Mineralfasern einge-
brachte Imprägnierung und/oder eine auf die Mineral-
fasern aufgebrachte Beschichtung aus einer den Be-
reich unterhalb der großen Oberfläche verfestigen-
den und/oder verdichtenden Masse aufweist.

[0051] Die Masse kann beispielsweise aus einem 
Heißbitumen, einer Bitumen-Emulsion, einer faser-
verstärkten Bitumen-Kunststoffmasse und/oder ei-
nem kunststoffvergüteten Fliesenkleber bestehen 
und weist vorzugsweise eine Armierung aus Fasern, 
insbesondere Mineralfasern, Kunststofffasern 
und/oder Metallfasern auf. Die Masse verdichtet 
und/oder verfestigt das Mineralfaserdämmstoffele-
ment im Bereich einer großen Oberfläche, nämlich 
der auf der Dachunterkonstruktion aufliegenden gro-
ßen Oberfläche, so dass die Kompressibilität des Mi-
neralfaserdämmstoffelementes in diesem Bereich 
herabgesetzt ist. Des Weiteren verbindet die Masse 
die benachbarten Stege des Mineralfaserdämmstoff-
elementes sowohl in den Bereichen, in denen be-
nachbarte Stege durch Umlenkungsbereiche mitein-
ander verbunden sind, als auch in den Bereichen, in 
denen benachbarte Stege nicht durch Umlenkungs-
bereiche miteinander verbunden sind.

[0052] Nach einem weiteren Merkmal des erfin-
dungsgemäßen Gebäudedachs ist vorgesehen, dass 
die Vorrichtung zur Befestigung des Mineralfaser-
dämmstoffelementes an der Dachunterkonstruktion 
zumindest eine Profilschiene und die Profilschiene 
mit der Dachunterkonstruktion verbindende Schrau-
ben aufweist. Es hat sich überraschend gezeigt, dass 
die Profilschienen, insbesondere mit einem U- oder 
L-förmigen Querschnitt, in einfacher Weise in ein ent-
sprechendes Mineralfaserdämmstoffelement einge-
drückt werden können. Hierdurch besteht die Mög-
lichkeit, dass Profilschienen von großer Länge ver-
wendet werden können und in beliebiger Richtung in 
die Oberfläche des Mineralfaserdämmstoffelementes 
eingedrückt werden. Beispielsweise ist es vorteilhaft, 
dass die Profilschienen in den Bereich benachbarter 
Stege problemlos mit einem Schenkel eingedrückt 
werden. Werden die Mineralfasern in den Umlen-
kungsbereichen ergänzend entfernt, so ist der Ein-
bau einer im Querschnitt U-förmigen Profilschiene 
weitergehend erleichtert.

[0053] Die hierbei verwendeten Mineralfaserdämm-
stoffelemente können für den Einsatz in einem Ge-
bäudedach Rohdichten von mehr als 70 kg/m3, insbe-
sondere mehr als 90 kg/m3 aufweisen. Die Verwen-
dung von mehreren Metern langen im Querschnitt 
U-förmigen Profilschienen führt zu einer wesentli-
chen Reduzierung der Herstellungskosten eines ent-
sprechendes Gebäudedachs, da zum einen die Her-
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stellung langer Profilschienen preiswert und die Ver-
arbeitung der entsprechenden Profilschienen in kur-
zer Zeit erfolgen kann. Die langen, in sich vergleichs-
weise biege- und torsionssteifen Profilschienen ha-
ben darüber hinaus den Vorteil, dass sie eine stabile 
Konstruktion für die Anordnung einer Dacheinde-
ckung bieten und gleichzeitig in einfacher Weise mit 
der Dachunterkonstruktion verbindbar sind.

[0054] Die voranstehend dargestellten Vorteile des 
erfindungsgemäßen Gebäudedachs treffen ebenso 
auf den erfindungsgemäßen Dämmschichtaufbau, 
wie auch auf das erfindungsgemäße Mineralfaser-
dämmstoffelement zu.

Ausführungsbeispiel

[0055] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
der zugehörigen Zeichnung, in der bevorzugte Aus-
führungsformen der Erfindung dargestellt sind. In der 
Zeichnung zeigen:

[0056] Fig. 1 einen Ausschnitt eines Gebäude-
dachs in perspektivischer Ansicht;

[0057] Fig. 2 einen Ausschnitt eines Mineralfaser-
dämmstoffelementes für das Gebäudedach gemäß
Fig. 1 in einer Seitenansicht und

[0058] Fig. 3 eine zweite Ausführungsform eines 
Mineralfaserdämmstoffelementes für das Gebäude-
dach gemäß Fig. 1 in einer Seitenansicht.

[0059] In Fig. 1 ist ein Ausschnitt eines Gebäude-
dachs 1 in perspektivischer Ansicht dargestellt, wo-
bei das Gebäudedach 1 als Flachdach ausgebildet 
ist. Das Gebäudedach 1 besteht aus einer Dachun-
terkonstruktion 2 und einer darauf angeordneten 
Wärmedämmschicht 3 aus einem trittfesten Mineral-
faserdämmstoffelement 4 und einer Abdichtung 5. 
Die Dachunterkonstruktion 2 besteht aus Trapezble-
chen 6, die jeweils mehrere Obergurte 7 und Unter-
gurte 8 aufweist. Die Obergurte 7 und Untergurte 8
sind alternierend angeordnet.

[0060] Auf den Obergurten 7 liegt unterhalb des Mi-
neralfaserdämmstoffelementes 4 die Abdichtung 5
auf, die aus einer reißfesten Folie besteht. Die Ab-
dichtung 5 ist mit den Obergurten 7 des Trapezblechs 
6 verklebt und oberhalb der Untergurte 8 gespannt.

[0061] Das Mineralfaserdämmstoffelement 4 be-
steht aus einer mäandrierend abgelegten Mineralfa-
serbahn, die mehrere parallel zueinander verlaufen-
de Stege 9 hat, in denen die Mineralfasern 15 im We-
sentlichen rechtwinklig zu großen Oberflächen 10, 16
des Mineralfaserdämmstoffelementes 4 ausgerichtet 
sind. Jeweils zwei benachbarte Stege 9 sind über ei-
nen Umlenkungsbereich 11 miteinander verbunden. 

In diesem Umlenkungsbereich 11 weisen die Mine-
ralfasern 15 einen Verlauf schräg bis parallel zu den 
großen Oberflächen 10, 16 auf.

[0062] Das Mineralfaserdämmstoffelement 4 ist der-
art auf dem Trapezblech 6 angeordnet, dass die 
Längsachsen der Stege 9 rechtwinklig zu den Längs-
achsen der Obergurte 7 bzw. Untergurte 8 verlaufend 
ausgerichtet sind.

[0063] Ergänzend weist das Gebäudedach 1 meh-
rere Profilschienen 12 auf, von denen in Fig. 1 ledig-
lich eine dargestellt ist. Die Profilschiene 12 ist im 
Querschnitt U-förmig ausgebildet und hat einen Steg 
13, von dem sich zwei rechtwinklig zum Steg 13 in 
gleicher Richtung verlaufende Schenkel 14 erstre-
cken. Die Schenkel 14 sind in die große Oberfläche 
10 des Mineralfaserdämmstoffelements 4 einge-
drückt, wobei die Profilschiene 12 mit ihrer Längsach-
se parallel zu den Längsachsen der Stege 9 des Mi-
neralfaserdämmstoffelements 4 ausgerichtet ist.

[0064] Fig. 2 zeigt eine erste Ausführungsform des 
Mineralfaserdämmstoffelements 4 in einer Seitenan-
sicht. Im Bereich der großen Oberfläche 10 weist das 
Mineralfaserdämmstoffelement 4 aufgestellte Mine-
ralfasern 15 auf. Eine der großen Oberfläche 10 ge-
genüberliegend angeordnete und parallel zu der gro-
ßen Oberfläche 10 verlaufende große Oberfläche 16
weist demgegenüber Bereiche 17 auf, in denen 
schräg zu der großen Oberfläche 16 und/oder paral-
lel zu der großen Oberfläche 16 verlaufende Mineral-
fasern 15 schneidend oder schleifend entfernt sind, 
so dass in diesen Bereichen die Mineralfasern 15 im 
Wesentlichen rechtwinklig zur großen Oberfläche 16
ausgerichtet sind.

[0065] Die große Oberfläche 16 ist mit einer Ka-
schierung 18 teilflächig abgedeckt, wobei die Ka-
schierung 18 aus einzelnen nicht näher dargestellten 
Streifen besteht, die mit ihrer Längsachse rechtwink-
lig zur Längsachse der Stege 9 verlaufend auf die 
Oberfläche 16 aufgeklebt sind und somit den Zusam-
menhalt der Stege 9 im Bereich der großen Oberflä-
che 16 unterstützen.

[0066] Die Kaschierung 18 ist zugfest ausgebildet 
und mit dem Mineralfaserdämmstoffelement 4 über 
einen Polyurethankleber verklebt. In die Kaschierung 
18 aus einer Bitumenschicht ist ein Gittergewebe 19
aus Glasfasern als Armierung eingelegt.

[0067] Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform ei-
nes Mineralfaserdämmstoffelementes 4 in Seitenan-
sicht, wobei in Abweichung zur Ausführungsform ge-
mäß Fig. 2 im Bereich der großen Oberfläche 10 der 
überwiegende Teil der schräg oder parallel zu der 
großen Oberfläche 10 verlaufende Mineralfasern 15
schleifend oder schneidend entfernt ist.
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[0068] Des Weiteren weist das Mineralfaserdämm-
stoffelement 4 gemäß der Ausführungsform nach 
Fig. 3 im Bereich der großen Oberfläche 16 anstelle 
der Kaschierung 18 in Fig. 2 eine Imprägnierung 20
aus einer zwischen die Mineralfasern 15 eingebrach-
te Masse 21 auf, die die große Oberfläche 16 verfes-
tigt und verdichtet. Die Masse 21 besteht aus einer 
faserverstärkten Bitumen-Kunststoffmasse, wobei 
die in der Masse 21 enthaltenen Fasern als Mineral-
fasern ausgebildet sind. Die Masse 21 kann ergän-
zend als nicht näher dargestellte Beschichtung auf 
der großen Oberfläche 16 angeordnet sein.

[0069] Die in den Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten Mi-
neralfaserdämmstoffelemente 4 werden über die in 
Fig. 1 dargestellten Profilschienen 12 mit der Dach-
unterkonstruktion 2 verbunden. Hierbei können durch 
die Ausgestaltung der Mineralfaserdämmstoffele-
mente 4 lange Profilschienen 12 mit U-förmigem oder 
Z-förmigem bzw. L-förmigem Querschnitt verwendet 
werden. Das Einbringen langer Profilschienen 12 hat 
den Vorteil, dass dieses Einbringen in kurzer Zeit 
möglich ist und dass die Herstellung derartiger Profil-
schienen 12 mit großer Länge preiswert ist. Diese 
Profilschienen 12 sind vergleichsweise steif ausgebil-
det und bilden eine stabile Tragkonstruktion für eine 
in Fig. 1 nicht näher dargestellte Dacheindeckung, 
die beispielsweise auch aus profilierten Blechen be-
stehen kann.

[0070] Abweichend von den langen Profilschienen 
12 können selbstverständlich auch kürzere Profil-
schienen 12 verwendet werden. Die kurzen Profil-
schienen 12 haben den Vorteil, dass sie flexibler an-
geordnet werden können. Zu diesem Zweck ist es bei 
langen Profilschienen 12 erforderlich, diese zuzu-
schneiden.

[0071] Der Eindringwiderstand der voranstehend 
beschriebenen Profilschienen 12 kann reduziert wer-
den, wenn die Profilschienen 12 im Bereich der freien 
Enden der Schenkel 14 mit nicht näher dargestellten 
Zacken oder Zähnen ausgebildet sind. Darüber hin-
aus können die freien Enden der Schenkel 14 schnei-
denförmig angeschliffen sein, so dass das Eindringen 
in die Mineralfaserdämmstoffelemente 4 auch dann 
problemlos möglich ist, wenn die Mineralfaserdämm-
stoffelemente 4 eine höhere Rohdichte, von bei-
spielsweise mehr als 90 kg/m3 aufweisen.

[0072] Das voranstehend beschriebene Gebäude-
dach 1 ist durch die Ausgestaltung des Mineralfaser-
dämmstoffelements 4 und durch die Anordnung des 
Mineralfaserdämmstoffelements 4 in Verbindung mit 
einer reißfesten Abdichtung 5 relativ zu den Trapez-
blechen 6 der Dachunterkonstruktion 2 ausreichend 
druckfest, um darauf mit bereiften Förderfahrzeugen 
den Transport von Dämmmaterialien auszuführen. 
Die Begehbarkeit und die Befahrbarkeit des Gebäu-
dedachs 1 wird insbesondere durch die Ausgestal-

tung der Mineralfaserdämmstoffelemente 4 mit dem 
speziellen Faserverlauf in Kombination mit der Ab-
dichtung 5 und der Ausrichtung der Mineralfaser-
dämmstoffelemente 4 zu den Trapezblechen 6 er-
zielt. Werden die Mineralfaserdämmstoffelemente 4
mit ihren Stegen 9 in ausreichender Materialstärke 
und/oder hoher Rohdichte ausgebildet, so kann die 
Abdichtung 5 abweichend von den voranstehenden 
Ausführungen auch aus dünnen Polyethylenfolien 
zur Bildung einer Luftdichtheitsschicht bestehen. 
Dies gilt auch dann, wenn die Dacheindeckung aus 
profilierten Blechschalen besteht und die Verbindung 
der Dacheindeckung mit der Dachunterkonstruktion 
2 über lange Scharen erfolgt, die druckausgleichend 
wirken. Diese in Fig. 1 nicht dargestellten Scharen 
werden in der Regel an den Profilschienen 12 befes-
tigt. Hierzu werden beispielsweise Schrauben ver-
wendet, welche in der Fig. 1 nicht näher dargestellt 
sind und die Profilschiene 12 mit den Trapezblechen 
6 verbindet. Selbstverständlich erfolgt hierbei eine 
wärmetechnische Entkopplung der nicht näher dar-
gestellten Scharen von den Profilschienen 12 durch 
ein zwischen den Scharen und der Profilschiene 12
angeordnetes Dämmelement, beispielsweise eine 
Kunststoffplatte, um eine Wärmebrückenbildung zu 
vermeiden.

Patentansprüche

1.  Gebäudedach, vorzugsweise in flacher oder 
flachgeneigter Ausgestaltung, bestehend aus einer 
Dachunterkonstruktion, insbesondere aus Profilble-
chen, und einer darauf angeordneten Wärmedämm-
schicht aus zumindest einem trittfesten Mineralfaser-
dämmstoffelement sowie zumindest einer Vorrich-
tung zur Befestigung des Mineralfaserdämmstoffele-
mentes an der Dachunterkonstruktion, wobei das Mi-
neralfaserdämmstoffelement zwei im wesentlichen 
parallel verlaufende und im Abstand zueinander an-
geordnete große Oberflächen aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mineralfaserdämmstoffele-
ment (4) aus einer mäandrierenden Mineralfaser-
bahn besteht, die mehrere parallel zueinander ver-
laufende Stege (9) aufweist, wobei sich die Stege (9) 
und deren Mineralfasern (15) im Wesentlichen recht-
winklig zu den großen Oberflächen (10, 16) erstre-
cken und dass zumindest im Bereich einer großen 
Oberfläche (10,16) benachbarte Stege (9) über Um-
lenkungsbereiche (11) miteinander verbunden sind.

2.  Gebäudedach nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dachunterkonstruktion (2) 
aus Trapezblechen (6) mit parallel zueinander ausge-
richteten Obergurten (7) und Untergurten (8) besteht 
und dass das Mineralfaserdämmstoffelement (4) auf 
zumindest zwei benachbart und im Abstand zueinan-
der angeordneten Obergurten (7) aufliegt.

3.  Gebäudedach nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mineralfaserdämmstoffele-
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ment (4) mit den Längsachsen der Stege (9) quer zu 
den Längsachsen der Obergurte (7) und der Unter-
gurte (8) auf der Dachunterkonstruktion (2) angeord-
net ist.

4.  Gebäudedach nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der Dachunterkons-
truktion (2) und dem Mineralfaserdämmstoffelement 
(4) eine Abdichtung (5), insbesondere eine Luftdicht-
heitsschicht angeordnet ist.

5.  Gebäudedach nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdichtung (5) aus einer reiß-
festen Folie, beispielsweise einer Elastomer-Metall-
verbundfolie, einer Elastomer-Bitumen-Metallver-
bundfolie, einer Bitumenbahn mit Metalleinlagen 
oder einer Metallfolie besteht.

6.  Gebäudedach nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdichtung (5) aus auf der 
Dachunterkonstruktion (2) ausgelegten tragfähigen 
Blechen besteht.

7.  Gebäudedach nach den Ansprüchen 3 und 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdichtung (5) 
aus einer Polyethylenfolie besteht.

8.  Gebäudedach nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdichtung (5) mit der Dach-
unterkonstruktion (2) und/oder dem Mineralfaser-
dämmstoffelement (4) verbunden, insbesondere ver-
klebt ist.

9.  Gebäudedach nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mineralfaserdämmstoffele-
ment (4) im Bereich seiner der Dachunterkonstrukti-
on (2) abgewandten großen Oberfläche (10) aufge-
stellte Mineralfasern (15) aufweist.

10.  Gebäudedach nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die in den Umlenkungsbereichen 
(11) zwischen benachbarten Stegen (9) parallel 
und/oder schräg zu den großen Oberflächen (10, 16) 
verlaufenden Mineralfasern (15) entfernt sind.

11.  Gebäudedach nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mineralfaserdämmstoffele-
ment (4) im Bereich seiner der Dachunterkonstrukti-
on (2) zugewandten großen Oberfläche (16) eine Ka-
schierung (18) aufweist.

12.  Gebäudedach nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kaschierung (18) vollflä-
chig auf der großen Oberfläche (16) angeordnet ist.

13.  Gebäudedach nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kaschierung (18) teilflä-
chig, insbesondere streifenförmig ausgebildet ist und 
insbesondere quer zur Längsachse der Stege (9) ver-
laufend auf der großen Oberfläche (16) angeordnet 

ist.

14.  Gebäudedach nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kaschierung (18) zugfest 
ausgebildet ist.

15.  Gebäudedach nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kaschierung (18) mit dem 
Mineralfaserdämmstoffelement (4) verklebt ist, wobei 
zwischen der Kaschierung (18) und dem Mineralfa-
serdämmstoffelement (4) insbesondere eine Schicht 
eines Polyurethanklebers angeordnet ist.

16.  Gebäudedach nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kaschierung (18) als eine 
Bitumenschicht ausgebildet ist, die vorzugsweise mit 
einem Gittergewebe aus beispielsweise Glasfasern, 
Kunststofffasern und/oder Metallfasern armiert ist.

17.  Gebäudedach nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mineralfaserdämmstoffele-
ment (4) im Bereich seiner der Dachunterkonstrukti-
on (2) zugewandten großen Oberfläche (16) eine zwi-
schen die Mineralfasern (15) eingebrachte Impräg-
nierung (20) und/oder eine auf die Mineralfasern (15) 
aufgebrachte Beschichtung aus einer den Bereich 
unterhalb der großen Oberfläche (16) verfestigenden 
und/oder verdichtenden Masse (21) aufweist.

18.  Gebäudedach nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Masse (21) aus einem 
Heißbitumen, einer Bitumenemulsion, einer faserver-
stärkten Bitumen-Kunststoffmasse und/oder einem 
kunststoffvergüteten Fliesenkleber besteht und vor-
zugsweise eine Armierung aus Fasern, insbesondere 
Mineralfasern, Kunststofffasern und/oder Metallfa-
sern aufweist.

19.  Gebäudedach nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung zur Befestigung 
des Mineralfaserdämmstoffelementes (4) an der 
Dachunterkonstruktion (2) zumindest eine Profil-
schiene (12) und die Profilschiene (12) mit der Dach-
unterkonstruktion (2) verbindende Schrauben auf-
weist.

20.  Gebäudedach nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Profilschiene (12) im Quer-
schnitt U- oder L-förmig ausgebildet ist und mit zu-
mindest einem Schenkel (14) in die große Oberfläche 
(10) des Mineralfaserdämmstoffelementes (4) einge-
drückt ist.

21.  Dämmschichtaufbau für ein insbesondere fla-
ches oder flach geneigtes Gebäudedach bestehend 
aus einer Dachunterkonstruktion, insbesondere aus 
Profilblechen, und zumindest einer Vorrichtung zur 
Befestigung zumindest eines trittfesten Mineralfaser-
dämmstoffelementes an der Dachunterkonstruktion, 
wobei das Mineralfaserdämmstoffelement zwei im 
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wesentlichen parallel verlaufende und im Abstand 
zueinander angeordnete große Oberflächen auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass das Mineralfa-
serdämmstoffelement (4) aus einer mäandrierenden 
Mineralfaserbahn besteht, die mehrere parallel zu-
einander verlaufende Stege (9) aufweist, wobei sich 
die Stege (9) und deren Mineralfasern (15) im We-
sentlichen rechtwinklig zu den großen Oberflächen 
(10, 16) erstrecken und dass zumindest im Bereich 
einer großen Oberfläche (10, 16) benachbarte Stege 
(9) über Umlenkungsbereiche (11) miteinander ver-
bunden sind.

22.  Dämmschichtaufbau nach Anspruch 21, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der Dachun-
terkonstruktion (2) und dem Mineralfaserdämmstoff-
element (4) eine Abdichtung (5), insbesondere eine 
Luftdichtheitsschicht angeordnet ist.

23.  Dämmschichtaufbau nach Anspruch 24, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abdichtung (5) aus 
einer reißfesten Folie, beispielsweise einer Elasto-
mer-Metallverbundfolie, einer Elastomer-Bitu-
men-Metallverbundfolie, einer Bitumenbahn mit Me-
talleinlagen oder einer Metallfolie besteht.

24.  Dämmschichtaufbau nach Anspruch 24, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abdichtung (5) aus 
auf der Dachunterkonstruktion (2) ausgelegten trag-
fähigen Blechen besteht.

25.  Dämmschichtaufbau nach den Ansprüchen 
23 und 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
dichtung (5) aus einer Polyethylenfolie besteht.

26.  Dämmschichtaufbau nach Anspruch 24, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abdichtung (5) mit 
der Dachunterkonstruktion (2) und/oder dem Mineral-
faserdämmstoffelement (4) verbunden, insbesonde-
re verklebt ist.

27.  Dämmschichtaufbau nach Anspruch 21, da-
durch gekennzeichnet, dass das Mineralfaserdämm-
stoffelement (4) im Bereich seiner der Dachunterkon-
struktion (2) abgewandten großen Oberfläche (10) 
aufgestellte Mineralfasern (15) aufweist.

28.  Dämmschichtaufbau nach Anspruch 21, da-
durch gekennzeichnet, dass die in den Umlenkungs-
bereichen (11) zwischen benachbarten Stegen (9) 
parallel und/oder schräg zu den großen Oberflächen 
(10, 16) verlaufenden Mineralfasern (15) entfernt 
sind.

29.  Dämmschichtaufbau nach Anspruch 21, da-
durch gekennzeichnet, dass das Mineralfaserdämm-
stoffelement (4) im Bereich seiner der Dachunterkon-
struktion (2) zugewandten großen Oberfläche (16) 
eine Kaschierung (18) aufweist.

30.  Dämmschichtaufbau nach Anspruch 31, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kaschierung (18) 
vollflächig auf der großen Oberfläche (16) angeord-
net ist.

31.  Dämmschichtaufbau nach Anspruch 31, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kaschierung (18) 
teilflächig, insbesondere streifenförmig ausgebildet 
ist und insbesondere quer zur Längsachse der Stege 
(9) verlaufend auf der großen Oberfläche (16) ange-
ordnet ist.

32.  Dämmschichtaufbau nach Anspruch 31, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kaschierung (18) 
zugfest ausgebildet ist.

33.  Dämmschichtaufbau nach Anspruch 31, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kaschierung (18) mit 
dem Mineralfaserdämmstoffelement (4) verklebt ist, 
wobei zwischen der Kaschierung (18) und dem Mine-
ralfaserdämmstoffelement (4) insbesondere eine 
Schicht eines Polyurethanklebers angeordnet ist.

34.  Dämmschichtaufbau nach Anspruch 31, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kaschierung (18) als 
eine Bitumenschicht ausgebildet ist, die vorzugswei-
se mit einem Gittergewebe aus beispielsweise Glas-
fasern, Kunststofffasern und/oder Metallfasern ar-
miert ist.

35.  Dämmschichtaufbau nach Anspruch 21, da-
durch gekennzeichnet, dass das Mineralfaserdämm-
stoffelement (4) im Bereich seiner der Dachunterkon-
struktion (2) zugewandten großen Oberfläche (16) 
eine zwischen die Mineralfasern (15) eingebrachte 
Imprägnierung (20) und/oder eine auf die Mineralfa-
sern (15) aufgebrachte Beschichtung aus einem den 
Bereich unterhalb der großen Oberfläche (16) verfes-
tigenden und/oder verdichtenden Masse (21) auf-
weist.

36.  Dämmschichtaufbau nach Anspruch 37, da-
durch gekennzeichnet, dass die Masse (21) aus ei-
nem Heißbitumen, einer Bitumenemulsion, einer fa-
serverstärkten Bitumen-Kunststoffmasse und/oder 
einem kunststoffvergüteten Fliesenkleber besteht 
und vorzugsweise eine Armierung aus Fasern, insbe-
sondere Mineralfasern, Kunststofffasern und/oder 
Metallfasern aufweist.

37.  Mineralfaserdämmstoffelement für flache 
oder flach geneigte Dächer aus einer mäandrierend 
ausgebildeten Mineralfaserbahn, die mehrere paral-
lel zueinander verlaufende Stege (9) aufweist, wobei 
sich die Stege (9) und deren Mineralfasern (15) im 
Wesentlichen rechtwinklig zu den großen Oberflä-
chen (10, 16) erstrecken und dass zumindest im Be-
reich einer großen Oberfläche (10, 16) benachbarte 
Stege (9) über Umlenkungsbereiche (11) miteinander 
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass im 
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Bereich einer großen Oberfläche (10) aufgestellte Mi-
neralfasern (15) angeordnet sind.

38.  Mineralfaserdämmstoffelement nach An-
spruch 37, dadurch gekennzeichnet, dass eine große 
Oberfläche (10) mit einer Abdichtung (5), insbeson-
dere einer Luftdichtheitsschicht verbunden, vorzugs-
weise verklebt ist.

39.  Mineralfaserdämmstoffelement nach An-
spruch 38, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
dichtung (5) aus einer reißfesten Folie, beispielswei-
se einer Elastomer-Metallverbundfolie, einer Elasto-
mer-Bitumen-Metallverbundfolie, einer Bitumenbahn 
mit Metalleinlagen oder einer Metallfolie besteht. 40, 
Mineralfaserdämmstoffelement nach Anspruch 38, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdichtung (5) 
aus einer Polyethylenfolie besteht.

40.  Mineralfaserdämmstoffelement nach An-
spruch 37, dadurch gekennzeichnet, dass die in den 
Umlenkungsbereichen (11) zwischen benachbarten 
Stegen (9) parallel und/oder schräg zu den großen 
Oberflächen (10, 16) verlaufenden Mineralfasern 
(15) entfernt sind.

41.  Mineralfaserdämmstoffelement nach An-
spruch 37, dadurch gekennzeichnet, dass auf einer 
großen Oberfläche (16) eine Kaschierung (18) ange-
ordnet ist.

42.  Mineralfaserdämmstoffelement nach An-
spruch 42, dadurch gekennzeichnet, dass die Ka-
schierung (18) vollflächig auf der großen Oberfläche 
(16) angeordnet ist.

43.  Mineralfaserdämmstoffelement nach An-
spruch 42, dadurch gekennzeichnet, dass die Ka-
schierung (18) teilflächig, insbesondere streifenför-
mig ausgebildet ist und insbesondere quer zur 
Längsachse der Stege (9) verlaufend auf der großen 
Oberfläche (16) angeordnet ist.

44.  Mineralfaserdämmstoffelement nach An-
spruch 42, dadurch gekennzeichnet, dass die Ka-
schierung (18) zugfest ausgebildet ist.

45.  Mineralfaserdämmstoffelement nach An-
spruch 42, dadurch gekennzeichnet, dass die Ka-
schierung (18) mit der großen Oberfläche (16) ver-
klebt ist, wobei zwischen der Kaschierung (18) und 
der großen Oberfläche (16) insbesondere eine 
Schicht eines Polyurethanklebers angeordnet ist.

46.  Mineralfaserdämmstoffelement nach An-
spruch 42, dadurch gekennzeichnet, dass die Ka-
schierung (18) als eine Bitumenschicht ausgebildet 
ist, die vorzugsweise mit einem Gittergewebe aus 
beispielsweise Glasfasern, Kunststofffasern 
und/oder Metallfasern armiert ist.

47.  Mineralfaserdämmstoffelement nach An-
spruch 37, dadurch gekennzeichnet, dass eine große 
Oberfläche (16) eine zwischen die Mineralfasern (15) 
eingebrachte Imprägnierung (20) und/oder eine auf 
die Mineralfasern (15) aufgebrachte Beschichtung 
aus einem den Bereich unterhalb der großen Oberflä-
che (16) verfestigenden und/oder verdichtenden 
Masse (21) aufweist.

48.  Mineralfaserdämmstoffelement nach An-
spruch 48, dadurch gekennzeichnet, dass die Masse 
(21) aus einem Heißbitumen, einer Bitumenemulsi-
on, einer faserverstärkten Bitumen-Kunststoffmasse 
und/oder einem kunststoffvergüteten Fliesenkleber 
besteht und vorzugsweise eine Armierung aus Fa-
sern, insbesondere Mineralfasern, Kunststofffasern 
und/oder Metallfasern aufweist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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